
seine Peiniger wirklich Wort — ist er von allen Quälereien erlöst und kann in „Ruhe' 
seinem Prozeß entgegensehen.

SCHAUPROZESSE

Bevor der weitere Gang der Dinge verfolgt wird, soll noch auf eine außergewöhn
liche Spielart der SSD-Methoden hingewiesen werden: auf die Präparierung von 
Opfern für politische Schauprozesse. (S. Dokument Seiten 61, 63.)

Auch hier, getreulich dem sowjetischen Vorbild folgend, dienen solche von Zeit 
zu Zeit unter Hinzuziehung von Delegationen aus größeren Betrieben und unter un
gewöhnlich starkem Einsatz publizistischer und propagandistischer Mittel veranstal
teten Prozesse dazu, den Widerstandswillen der Bevölkerung zu lähmen, einzelne 
Gruppen und Kategorien von Widerständlern zu demoralisieren und ihr Renommee 
in der Öffentlichkeit zu untergraben. Außerdem gibt es noch solche Schauprozesse, 
in denen angebliche Feinde aus den eigenen Reihen abgeurteilt werden, die für irgend
welche politischen oder wirtschaftlichen Fehler als Sündenböcke dienen müssen. Ihre 
Opferung soll im Staats- und Parteiapparat abschreckende Wirkungen und in der Be
völkerung Befriedigung und die Überzeugung auslösen, daß nur „schändliche Ver
räter" am allzu langsamen Fortschritt schuld sind.

Auch für diese Prozesse hat der Staatssicherheitsdienst die Angeklagten vor
zubereiten. Es soll nicht verschwiegen werden, daß derzeit noch nicht allzu viel über 
die dabei vom Staatssicherheitsdienst angewandten Methoden bekannt ist. Fest steht, 
daß die Angeklagten „präpariert" sind und daß dies ungewöhnlich sorgfältig ge
schieht. Noch sind keine Verurteilten der großen Schauprozesse in den letzten Jahren 
entlassen worden. So stützen sich die im Westen vorhandenen Erkenntnisse vorläufig 
nur auf Hinweise und daraus abgeleitete Vermutungen. Es scheint aber festzustehen, 
daß der SSD diese Häftlinge — es sei bei ihnen vorausgesetzt, daß sie im Sinne des 
kommunistischen Regimes tatsächlich „Verbrechen" begangen haben — in lang
wierigen und geduldigen, geschickt geführten Verhandlungen dazu bringt, sich für 
eine Art Theaterspiel zur Verfügung zu stellen. Alles deutet darauf hin, daß man 
solchen Häftlingen, die ihre gegen das Regime begangenen Handlungen inzwischen 
gestanden haben und wegen der Schwere der Delikte mit der Todesstrafe oder mit 
lebenslänglichem Zuchthaus zu rechnen haben, zu diesem Zeitpunkt einen Kompromiß 
anbietet. Für ihre Bereitschaft, vor dem Gericht in dem vom SSD gewünschten Sinne 
auszusagen, scheinen ihnen entweder ungewöhnlich milde Urteile oder gar Schein
verurteilungen fest versprochen zu werden. Nicht anders ist das höchst sonderbare 
Verhalten dieser Angeklagten während der Schauprozesse zu deuten. Wenn sie in 
wilde Verwünschungen gegen ihre angeblichen westlichen Auftraggeber aus
brechen, wenn sie ihre eigenen Handlungen ganz offensichtlich maßlos über* 
treiben, wenn sie flammende Aufrufe an ihre Mitangeklagten oder auch an die Be
völkerung, treu unter dem kommunistischen Regime zusammenzustehen richten, oder 
wenn sie vor dem Gericht eine andere, immer der kommunistischen Propaganda die
nende Aktivität entfalten (s. Seite 75). Die große Frage bleibt, auch in dieser Bro
schüre kann sie noch nicht beantwortet werden, ob der SSD seine Versprechen hält. 
Das Beispiel des auf Seite 63 wiedergegebenen Dokuments zeigt, daß der SSD vor 
diesem Prozeß den Angeklagten offenbar mildere Urteile versprochen hatte und daß 
die Angeklagten über die tatsächlich verhängten Strafmaße betroffen waren. Solche 
Zwischenfälle wurden in späteren Prozessen nicht mehr beobachtet, so daß der Schluß 
naheliegt, daß der SSD inzwischen zu der Taktik übergegangen ist, den Häftlingen 
Scheinverurteilungen zu versprechen. Diese Methode würde jedenfalls gewährleisten, 
daß die Angeklagten ihre Rolle bis zum Schluß getreu den Anweisungen der Regie 
spielen.
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